
 
 

 
Satzung zur Änderung der Satzung 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und § 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Böbingen am 16.12.2024 die folgende Änderung der Wasserversorgungssatzung der 
Gemeinde Böbingen beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§  15  A bs .  I I I  er häl t  fol g ende Fassung :  
 

§ 15 Kostenerstattung 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Bekanntgabe des Kostenerstattungsbescheides. 

Wird nur der Grundstücksanschluss hergestellt, entsteht der Erstattungsanspruch wie in Satz 
1 beschrieben, mit der Bekanntgabe des Kostenbescheides. Der Erstattungsanspruch wird 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

 
 

Artikel 2 
 
§  33  A bs .  I  Nr .  2  er häl t  fo lg ende Fassung :  
 
2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), 

Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), 
Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete. 

 
 

Artikel 3 
 
§  33  A bs .  I I  Nr .  2  er häl t  fo l g ende Fassung :  
 
2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), 

Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), 
Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete. 

 
 

Artikel 4 
 

 
§  43  er hält  fo l g ende Fassung :  
 

§ 43 Verbrauchsgebühren 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 

Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,85 Euro. 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 

die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,85 Euro. 



(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die 
Gebühr (einschließlich Grundgebühr gemäß § 42 und Umsatzsteuer gem. § 53) pro 
Kubikmeter 4,00 Euro. 

 
 
 

Artikel 5 
 
Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Böbingen, den 16.12.2024 
 
 
Stempfle 
Bürgermeister 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 
Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde 
Böbingen geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige 
Verletzung auch später geltend machen, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind 
oder 
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat  
oder 
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder  
- ein Dritter die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht hat. 
 


